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Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Stadt Spremberg  

für das Verfahren 
 

Sicherheitskonzept der Stadt Spremberg für das Heimatfest 2018 
 

gemäß Artikel 12 bis 22 und 34 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
 
Die vorliegende Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten gibt Auskunft über die informati-
onspflichtigen Angaben, die für alle Verarbeitungstätigkeiten der Verantwortlichen zutreffend sind. 
 
1 Kontaktdaten 
 
1.1 Verantwortliche 
Verantwortliche für die Datenverarbeitung im 
Sinne des Art. 3 Nr. 7 DSGVO ist die  
 
Stadt Spremberg 
vertreten durch die Bürgermeisterin 
Am Markt 1, 03130 Spremberg 
Telefon: +49 35 63 / 340 - 0 
E-Mail: info@stadt-spremberg.de 
Internet: www.stadt-spremberg.de 
 
1.2 Verantwortliche Stelle 
Zweckmäßigerweise werden die personenbe-
zogenen Daten durch die nachfolgend be-
stimmte Stelle innerhalb der Behörde verarbei-
tet: 
 
Stadt Spremberg 
Fachbereich Bürgerservice 
Am Markt 1, 03130 Spremberg 
Telefon +49 3563/340 – 320 
E-Mail info@stadt-spremberg.de 
 
1.3 Datenschutzbeauftragte/r 
Die Verantwortliche hat eine Datenschutzbe-
auftragte gemäß Art. 37 DSGVO benannt: 
 
Stadt Spremberg 
Datenschutzbeauftragte/r 
Am Markt 1, 03130 Spremberg 
Telefon: +49 35 63 / 340 – 132 
E-Mail: dsg@stadt-spremberg.de 
 
 
2 Zweckbestimmung und Rechtsgrundla-
gen 
Die Daten werden zu nachfolgend benanntem 
Zweck verarbeitet: 
 
- Erstellung und Nutzung des Sicherheitskon-
zepts für das Heimatfest der Stadt Spremberg 
2018  
 
Die Rechtsgrundlage(n) zur Verarbeitungstä-
tigkeit bildet: 
 
- Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e DSGVO 
 

Sofern die Verantwortliche Daten zu einem 
anderen als dem ursprünglich angegebenen 
Zweck verarbeiten möchte, wird die betroffene 
Person nach den Maßgaben des Art. 13 (4) 
DSGVO informiert. 
 
 
3 Erhebung von Daten bei Dritten 
Grundsätzlich erhebt die Verantwortliche per-
sonenbezogene Daten bei der betroffenen 
Person. 
 
Erhebt die Verantwortliche ausnahmsweise 
Daten bei Dritten, wird die betroffene Person 
nach den Maßgaben des Art. 14 DSGVO ein-
schließlich der Quellenangabe informiert. 
 
 
4 Pflichten zur Bereitstellung personenbe-
zogener Daten 
Es besteht keine Pflicht der betroffenen Person 
zur Bereitstellung der personenbezogenen 
Daten, jedoch kann ein Sicherheitskonzept 
nicht vollständig erstellt werden und wäre nicht  
wirksam/nutzbar bei unzureichender Bereitstel-
lung entsprechender personenbezogener Da-
ten.   
 
 
5 Datenübermittlungen 
Die Verantwortliche übermittelt personenbezo-
gene Daten ausschließlich auf Grundlage ge-
setzlicher Bestimmungen oder mit Einwilligung 
der betroffenen Person. 
 
 
6 Automatisierte Entscheidungsfindung 
(Profiling) 
In der Regel erfolgt keine personenbezogene 
automatisierte Entscheidungsfindung (Profi-
ling) bei der Verantwortlichen.  
 
 
7 Speicherfristen 
Die Verantwortliche wird personenbezogene 
Daten nur so lange speichern, wie dies für die 
Erreichung des unter Punkt 2 genannten 
Zwecks erforderlich ist oder gesetzliche Auf-
bewahrungsfristen eine Speicherung vor-
schreiben. 
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8 Betroffenenrechte 
Sofern nicht besondere Vorschriften entgegen-
stehen, werden der betroffenen Person nach-
folgende Betroffenenrechte eingeräumt, die 
(ausg. Punkt 8.5) zweckmäßigerweise bei der 
unter Punkt 1.2 oder, sofern diese nicht be-
kannt ist, bei der unter Punkt 1.3 benannten 
Stelle geltend zu machen sind. 
 
8.1 Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ein-
schränkung  
Jede betroffene Person hat 
 
a) neben dieser allgemeinen und der ergän-
zenden Informationen zur Verarbeitungstätig-
keit nach Art. 15 DSGVO einen individuellen 
Auskunftsanspruch über ihre durch die Ver-
antwortliche verarbeiteten personenbezogenen 
Daten, insb. über deren Inhalt sowie individuel-
le Angaben zu den Punkten 2 bis 8 dieser allg. 
Information, 
 
b) nach Art. 16 DSGVO das Recht, von der 
Verantwortlichen die Berichtigung von unrichti-
gen oder die Ergänzung von unvollständigen 
personenbezogenen Daten zu verlangen, 
 
c) den Anspruch, die Verantwortliche zur Lö-
schung der betreffenden personenbezogenen 
Daten nach Art. 17 DSGVO aufzufordern und 
 
d) unter den Voraussetzungen des Art. 18 
DSGVO das Recht, die Einschränkung der 
Datenverarbeitung zu fordern. 
 
8.2 Widerspruch  
Die betroffene Person kann aus Gründen einer 
besonderen Situation der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten zur Aufgabenerfül-
lung nach Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO wider-
sprechen, sofern die Verantwortliche keine 

schutzwürdigen Gründe für eine weitere Ver-
arbeitung nachweisen kann. 
 
8.3 Datenübertragbarkeit  
Erfolgt die Verarbeitung mithilfe eines automa-
tisierten Verfahrens auf Grundlage einer Ein-
willigung der betroffenen Person, so kann sie 
die Bereitstellung ihrer Daten in einem struktu-
rierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format bei der Stelle unter 1.2 verlangen. 
 
8.4 Widerrufsrecht  
Sofern die Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten auf der Einwilligung der betroffenen 
Person beruht, hat sie das Recht, diese jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 
Die betroffene Person wird mit der Einwilligung 
über das Widerrufsrecht informiert. 
 
8.5 Beschwerderecht  
Jede betroffene Person hat das Recht, sich 
über Verletzungen des Datenschutzrechts bei 
nachfolgender Behörde zu beschweren: 
 
Landesbeauftragte für den Datenschutz Bran-
denburg 
Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow 
Telefon: + 49 33 203 / 356 - 0  
Fax: +49 33 203 / 356 - 49 
E-Mail: poststelle@lda.brandenburg.de 
Internet: www.lda.brandenburg.de 
 
9 Benachrichtigung bei Verletzung des Da-
tenschutzes  
Bei Verletzung des Datenschutzes erfolgt 
durch die Verantwortliche eine Meldung an die 
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde. Hat 
die Verletzung ein hohes Risiko für die persön-
lichen Rechte und Freiheiten einer natürlichen 
Person zur Folge, benachrichtigt die Verant-
wortliche die betroffene Person darüber. 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
 

Erläuterungen 
 
Unter den Begriff „Datenverarbeitung“ fällt gem. Art. 4 DSGVO jeder mit oder ohne Hilfe automati-
sierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit perso-
nenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speiche-
rung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenle-
gung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder 
die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 
 
 
Art. 6 DSGVO Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

1. 
1
Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen 

erfüllt ist:  
a. Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 
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b. die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die be-
troffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, 
die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

c. die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 
Verantwortliche unterliegt; 

d. die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person 
oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; 

e. die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentli-
chen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwort-
lichen übertragen wurde; 

f. die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen 
oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person 
um ein Kind handelt. 

2
Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorge-

nommene Verarbeitung. 
 


